

















	Sämtliche Herren Stände von der im Meißnischen Creyß einbezirckten Ritterschafft/ auch Aembter und Städte/ ersehen aus dem an uns ergangenen und hiernechst angedruckten Gnädigsten Befehl mit mehrern/ auff was masse die in verwichenen Jahre gestandene Extraordinar-Verwilligung an Pfennigen und Quatembern auch nunmehro in gegenwärtigen 1692. Jahre continuiret werden solle ...
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